


Dft^%
AKTIVJ

AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG

BETRIEBSANSIEDLUNG DER FIRMA HEAD - GUTACHTEN

Bis zum Redaktionsschluß zur Ausgabe dieses Heftes sind bezüglich der Er-
richtung der Betriebsstätte der Firma Head an der Krüzastraße noch keine Be-
scheide ergangen. Die diesbezüglichen Verhandlungen sind jedoch durchge-
führt, wie Landschaftsschutzverhandlung am 26. März 1987, gewerbepolizei-
liche Verhandlung am 6. April 1987 und die Bauverhandlung am 11. Mai 1987.
Hinsichtlich der Umwelt und Gesundheit ist insbesondere das gewerbepoli-
zeiliche Verfahren maßgebend, wo die Sachverständigen in ihren Gutachten
Stellung dazu nehmen. Nachstehend geben wir Ihnen die wichtigsten Gutach-
ten bekannt:

l. Gutachten des wasserbautechnischen Amtssachverständigen:
Die Abwässer werden über die Ortskanalisation der Gemeinde Hörbranz in
die Abwasserreinigungsanlage des Abwasserverbandes Leiblachtal eingelei-
tet, welche sich direkt am Bodensee befindet. Es muß daher eine Störung der
Reinigungsanlage der ÄRA Leiblachtal durch Betriebsabwässer der Firma
Head verhindert werden.
Die Produktion wird größtenteils in sogenannter Trockenproduktion durchge-
führt. Als Produktionsabwasser fallen nach Angaben der Firmenvertreter nur
Abwässer aus der Scheueranlage in der Größenordnung von ca. 200 Liter pro
Tag an. Laut Gutachten der Vorarlberger Umweltschutzanstalt vom 16. Au-
gust 1985 beträgt der biologische Sauerstoffbedarf (BSBs) 3 mg Oz/1. Die Ab-
wasserfracht durch die Abwässer der Scheueranlage von 600 g BSB5/Tag ent-
spricht somit etwa zehn Einwohnergleichwerten. Zur Abscheidung der ab-
setzbaren Stoffe ist das Abwasser über ein Absetzbecken zu leiten.
Im Unterbrechungszeitraum der Gasversorgung wird mit Heizöl leicht ge-
heizt. Zur Heizöllagerung ist ein unterirdischer doppelwandiger Lagertank mit
einem Fassungsvermögen von 25. 000 Liter vorgesehen.
Für die Produktion ist die Lagerung von Chemikalien (insbesondere Lacke
und Lösungsmittel) notwendig. Lösungsmittel mit chlorierten Kohlenwasser-
Stoffen werden nach Aussagen der Firmenvertretung nicht verwendet.
Das Lackkoagulierungsmittel für die Spritzkabine wird im Kreislauf geführt
und als Sonderabfall entsorgt.
Aus gewässerschutztechnischer Sicht werden für die gewerbepolizeiliche
Genehmigung folgende Auflagen als notwendig erachtet:
1. Sämtliche Abwasserleitungen mit den zugehörigen Schächten sind absolut

flüssigkeitsdicht unter Beachtung der einschlägigen technischen Normen
auszuführen.

2. achträgliche verfahrenstechnische Änderungen oder Erweiterungen der
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ßen vorbeifahrenden Verkehr durch Lärm unterschiedlich stark belastet. Der
Verkehrslärm des Lokalverkehrs bestimmt in diesem Gebiet am Tage eindeu-
tig die örtlichen Lärmverhältnisse, nimmt jedoch in den ruhigsten Nachtstun-
den zwischen 2.00 und 4.30 Uhr stark ab, wodurch in dieser Zeit das Hinter-
grundgeräusch der Autobahn sowie die sonstigen Umgebungsgeräusche
lärmbestimmend werden. Der maßgebende Umgebungslärmpegel (alle
Schallpegelangaben sind (A)-bewertet) im betreffenden Gebiet liegt derzeit
bei den Objekten unmittelbar an der Autobahn bei ca. 55 dB am Tage und ca.
40 dB in der Nacht. Bei den von der Autobahn weiter entfernt gelegenen Ob-
jekten beträgt der mittlere Schallpegel, abhängig von der Entfernung zur Stra-
ße, zwischen 45 und 55 dB am Tage sowie 30 bis 45 dB in der Nacht. Der
Grundgeräuschpegel in der Nacht liegt in diesem Gebiet zwischen 25 und 30
dB. Da vorgesehen ist, die Betriebsanlage der Firma Head im Dreischichtbe-
trieb zu führen, wird für die Beurteilung der Lärmverhältnisse die ruhigste
Nachtzeit maßgebend. Im Sinne der Richtlinie Nr. 3 des Österreichischen Ar-
beitsringes für Lärmbekämpfung, Ausgabe 1 986, ist somit für die Beurteilung
die ungünstigste halbe Stunde in der Nacht heranzuziehen.
Der zu erwartende Betriebslärm der Firma Head liegt in den lärmintensiven
Bereichen zwischen 80 und 85 dB. Diese Schallpegel lassen sich durch eine
entsprechende bauliche Ausführung der Außenwände und Fenster und durch
allenfalls geschlossene Fenster so weit reduzieren bzw. werden durch die
nordseitig angeordneten lärmarmen Betriebsräume (z. B. Büro, Lager) so ab-
geschirmt, daß die Anforderungen der Richtlinie Nr. 3 des OAL in der über 100
m entfernt gelegenen Nachbarschaft durch technische Maßnahmen eingehal-
ten werden können. Dies gilt ebenfalls für den Lärm von mechanischen Lüf-
tungsanlagen, welche mit entsprechend dimensionierten Schalldämpfern
und umbauten Lüftungszentralen auszustatten sind.
Nicht vorstellbar sind an diesem Standort lärmreduzierende Maßnahmen be-
treffend des zu erwartenden Zu- und Abfahrverkehrs durch LKW und PKW.
Dieser Lärm tritt jedoch nur am Tage bzw. zum Schichtwechsel in Zeiten auf,
in denen die nahegelegenen Straßen noch ein erhebliches Verkehrsaufkom-
men aufweisen. Der durchschnittliche tägliche Verkehr auf der L 1 , gezählt
zwischen Lochau un der Autobahnanschlußstelle, beträgt 7700 Kraftfahrzeu-
ge mit einem Anteil von 500 Schwerfahrzeugen. Dieser Verkehr kann für die
Allgäuerstraße und die Ziegelbachstraße zusammen übernommen werden,
wobei er sich etwa zu Hälfte auf die zwei Straßenabschnitte aufteilt. Der Ver-
kehrslärm der Firma Head mit ca. 15 LKW-Fahrbewegungen pro Woche und
der aus den Beschäftigtenzahlen resultierende PKW-Verkehr wird sich des-
halb, soweit er direkt der Firma Head zuzordnen ist, nur unwesentlich auswir-
ken.

Aufgrund der getroffenen Feststellungen für die örtlichen Verhältnisse und die
Betriebslärmemissionen, liegt der zu erwartende Auswirkungskreis in lärm-
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Produktion, welche sich auf die Abwasserbeschaffenheit oder den Abwas-
seranfall auswirken, sind der Gewerbebehörde umgehend anzuzeigen.

3. Die Lagerung der wassergefährdeten Stoffe hat in einer Auffangwanne zu
erfolgen, welche flüssigkeitsdicht und beständig gegen die gelagerten
Chemikalien und die auftretenden mechanischen Beanspruchungen aus-
zuführen ist. Die Auffangwanne ist so groß auszubilden, das 50 Prozent der
gelagerten Chemikalien aufgefangen werden können.

4. In den Räumen, bei denen mit wassergefährdeten Stoffen hantiert wird, ist
der Boden flüssigkeitsdicht und ohne Bodenabläufe auszuführen. Allfällige
Dachwasserableitungen sind gegen einen Eintritt von wassergefährden-
den Stoffen abzusichern.

5. Der unterirdische Heizöllagertank ist doppelwandig mit einem Leckanzei-
gegerät auszuführen. Die Leckanzeige ist mit einem optischen und akusti-
sehen Signal auszurüsten. Des weiteren sind die einschlägigen techni-
sehen Normen und Verordnungen zu berücksichtigen.

6. Die außerhalb des Gebäudes liegenden Olleitungen vom Erdtank zur
Feuerstätte sind entweder doppelwandig auszuführen und mit einem Lek-
kanzeigegerät zu versehen oder in einem korrosionsbeständigen Schutz-
röhr mit einem Gefalle zu einem Kontrollschacht zu verlegen.

7. Innerhalb des Gebäudes sind ölführende Rohrleitungen nur freiliegend
oder in flüssigkeitsdichten und ölbeständigen Künetten zu führen.

Dipl. -Ing. Mathis

II. Gutachten desgewerbetechnischen Amtssachverständigen;
Eine Betriebsanlage für die Erzeugung von Tennisschlägern ist infolge der
verwendeten Maschinen und Anlagen, der zum Einsatz gelangenden Roh-
Stoffe sowie der Produktionsabläufe geeignet, Emissionen durch Lärm,
Staub, Abgasaund Betriebsabluft hervorzurufen. Weilers sind insbesondere
bei der Verarbeitung und Lagerung von lösungsmittelhältigen Stoffen sicher-
heitstechnische Maßnahmen zu beachten. Für das Genehmigungsverfahren
wurde zur Beurteilung der Nachbar- und Umweltbelastungen durch Abgase
und Betriebsabluft ein chemisch-technischer Amtssachverständiger geladen.
Die Begutachtung in gewerbetechnischer Hinsicht beschränkt sich deshalb
auf die zu erwartende Lärmsituation und die sicherheitstechnischen Belange
des Maschinenwesens.
Die örtlichen Lärmverhältnisse im betreffenden Gebiet werden im wesentli-
chen durch den Verkehrslärm der Autobahn sowie der Landes- und Gemein-
destraßen bestimmt. Der Autobahnlärm wird durch die Tieflage der Fahrbahn
und die seitlichen Dämme großteils abgeschirmt. Nur die unmittelbar an der
Autobahn gelegenen Objekte sind vom Autobahnlärm betroffen. Die sonsti-
gen Wohnobjekte, die großteils entlang der Allgäuerstraße (L 1) und der Zie-
gelbachstraße gelegen sind, werden überwiegend durch den auf diesen Stra-
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Ausbildung der Außenwände und durch den Einbau von Schalldämpfern
so auszuführen, daß in 10 m Abstand - gemessen in Richtung der Nach-
barschaft - vor den Zu- und Abluftöffnungen ein Beurteilungspegel von
50 dB nicht überschritten wird. Zuluftöffnungen sind möglichst an den
westseitigen Außenwänden einzubauen.

6. Für allenfalls durchzuführende Lärmmessungen, insbesondere zur Uber-
Prüfung der geforderten Emissionsgrenzwerte, ist die ONORM S 5004,
Ausgabe 1985, heranzuziehen.

7. In folgenden Räumen sind die elektrischen Anlagen entsprechend den
Vorschriften der OVE EX 65 in explosionsgeschützter Ausführung zu er-
stellen: Lack- und Lösungsmittellager, Aufstellungsraum des Lackierau-
tomaten sowie innerhalb der Anlage, Handlackierraum, Lack-Trocken-
räum, Siebdrucktrockenraum.

8. Das Lacklager ist durch Zu- und Abluftöffnungen direkt ins Freie lüftbar
einzurichten. Der Querschnitt der Öffnungen hat mindestens 1200 m2 zu

betragen.
9. Außerhalb des Lackierraumes darf in den verschiedenen Betriebsberei-

chen nur der jeweilige Tagesbedarf an Lacken und Lösungsmitteln gela-
gert werden.

10. Für die Staubsauganlage sind Explosionsschutzmaßnahmen im Sinne
der OVE EX 65 vorzusehen. Metallteile der Anlage müssen elektrisch lei-
tend verbunden werden. Weiters sind Klappen zur Druckentlastung vor-
zusehen, deren Funktion nicht durch die Umbauung der Filteranlage be-
einträchtig! werden darf.

11. Die Lackabscheideanlagen und lufttechnischen Anlagen der Spritzlak-
kierstände und -boxen sind regelmäßig entsprechend den Betriebserfor-
dernissen zu reinigen.

12. Die in den Wasserabscheidern der Lackieranlagen anfallenden Lackrück-
stände sowie sonstige im Betrieb anfallenden Sonderabfälle, z. B. in Form
von Reinigungsmittelrückständen, sind gesichert in Auffangwannen zu
sammeln und nachweislich zu entsorgen. Leicht brennbare Rückstände
müssen im Färb- und Lösungsmittellagerzwischengelagert werden.

13. Der Heizraum und der Vorraum sowie der Kompressorraum sind ins Freie
lüftbar einzurichten oder mechanisch zu be- und entlüften.

14. Für die Erdgasanlage und Olfeuerungsanlage mit Heizkessel und thermi-
scher Nachverbrennung einschließlich der Trägerölanlage ist ein eigenes
Projekt mit Beschreibungsunterlagen zur Genehmigung vorzulegen.
Grundsätzlich sind für diese Anlagen die Vorschriften der Vorarlberger 01-
tankverordnung, LGBI. Nr. 34/1983, in der Fassung LGBI. Nr. 45/1986 und
der Niedere! ruckgasverordnung, LGBI. Nr. 28/1 986, sinngemäß anzuwen-
den. Ing. Manfred Gehrer e. h.
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technischer Hinsicht bei max. 300 m, gemessen von den Betriebsaußenwän-
den. Bis zu dieser Entfernung ist anzunehmen, daß der Schallpegel des Be-
triebslärms in der Nacht den niedrigsten Grundgeräuschpegel von 25 bis 30
dB auch bei ungünstigen Ausbreitungsverhältnissen erreicht und somit kei-
nerlei feststellbare Auswirkungen zur Folge hat. Der Grenzbereich für unzu-
mutbare Lärmemissionen im Sinne der Richtlinie Nr. 3 des OAL liegt bei ca.
120m.
Infolge der im Bereich der Lackieranlage, des Lösungsmittellagers und der
Staubabsauganlage zu treffenden sicherheitstechnischen Vorkehrungen
sind wesentliche Gefahrenmomente einer Explosion ausgeschalten. Eine
nach menschlichem Ermessen praktisch auszuschließende Explosion wQrde
nur eine Gefahr für die in diesem Bereich arbeitenden Arbeitnehmer und nicht
für die in über 100 m Entfernung gelegenen Nachbarn darstellen.
Bezüglich der Erdgasversorgung des Betriebes und der vorgesehenen Errich-
tung einer Olfeuerungsanlage ist festzustellen, daß die derzeit vorliegenden
Unterlagen für eine sicherheitstechnische Beurteilung nicht ausreichen. Da
durch diese Anlagen mit Ausnahme der Abgasemissionen - diese werden
durch den chemischtechnischen Amtssachverständigen behandelt - keine
wesentlichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft verbunden sind, sollte die-
ser Projektteil in einem eigenen Genehmigungsverfahren behandelt werden,
zumal solche Detailpläne erst in einem späteren Projektstadium vorliegen.
In gewerbetechnischer Hinsicht besteht deshalb gegen die gewerbepolizeili-
ehe Genehmigung kein Einwand, wenn nachstehende Auflagen in den Ge-
nehmigungsbescheid aufgenommen werden:
1. Die Außenwände von lärmintensiven Betriebsräumen mit mittleren Schall-

pegeln über 70 dB sind mit einem bewerteten Schalldämmaß von minde-
stens 45 d8 herzustellen. Für Fenster und Türen ist in diesen Bereichen ein
bewertetes Schalldämmaß von mindestens 30 dB einzuhalten.

2. Die Lüftungsflügel der Fenster im Bereich der Zwischenfertigung sind so
auszubilden, daß sie nicht ohne besondere Hilfsmittel geöffnet werden kön-
nen und sind in den Betriebszeiten geschlossen zu halten. Auch die in die-
sem Bereich der Zwischenfertigung angeordneten Fluchttüren dürfen für
Lüftungszwecke nicht geöffnet werden.

3. Maschinen sind innerhalb der Betriebsanlage körperschallgedämmt und
schwingungsisoliertzu lagern.

4. Die Staubfilteranlage und der dazugehörende Ventilator sind allseitig zu
umbauen, bei der Einbringungsöffnung des Containers ist ein schließbares
Tor zu errichten und bei der Abluftöffnung ist ein geeigneter Schalldämpfer
einzubauen. Durch diese Maßnahmen ist sicherzustellen, daß in einem Ab-
stand von 10 m ein Beurteilungspegel von 50 dB nicht überschritten wird.

5. Die mechanischen Zu- und Abluftanlagen einschließlich der Lüftungszen-
tralen sind durch schalldämmende Lüftungsgeräte, durch die bauliche
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In größeren Entfernungen von der Betriebsanlage werden die genannten
Emissionen entsprechend verdünnt, wobei bei den meisten Wetterlagen be-
reits in einer Entfernung von 200 m ein Absinken unter die Hälfte der genann-
ten Bezugswerte zu erwarten ist. Lediglich bei selten auftretenden stabilen
Wetterlagen mit relativ hohen Windgeschwindigkeiten ergeben sich Einfluß-
bereiche bis zu max. 300 m. Als Definition für den EinfluBbereich wurde eine
Einhaltung der Hälfte der genannten Bezugswerte eingesetzt. Die genannten
Richtwerte beinhalten neben einem weitgehenden Schutz vor Gesundheits-
gefährdungen (Zitat aus der Richtlinie) auch einen weitgehenden Schutz vor
Belästigungen. Da überdies eine Beeinträchtigung von dinglichen Rechten
durch Lösungsmittelemissionen dem Sachverständigen nicht bekannt sind,
erscheint unter Berücksichtigung der vorliegenden Erfahrungen miteinerver-
gleichbaren Betriebsanlage die Erteilung dergewerbepolizeilichen Genehmi-
gung vertretbar, wenn nachstehende Bedingungen bei der Errichtung und
beim Betrieb der geplanten Anlage beachtet werden:

1. Für Ableitung der lösemittelhaltigen Abluft werden folgende Kaminmin-
desthöhen festgelegt:
a) Abluft des Lackierautomaten und der Handspritzstände:

mindestens 12 m über Gelände
b) übrige Raumluft-soweit mit Lösungsmitteln behaftet:

mindestens 9 m über Gelände.

2. Die Abluft der unter Punkt 1 genannten Ablufträume ist mit einer Austritts-
geschwindigkeit von mindestens 7 m/sec. senkrecht nach oben, ohne Be-
hinderung durch eine Abdeckung, abzuleiten.

3. Für die Errichtung und den Betrieb der Heizungsanlage gelten die Bestim-
mungen der Vorarlberger Luftreinhalteverordnung (LGBI. Nr. 43/1984 und
der Bautechnikverordnung, LGBI. Nr. 44/1986).
Im einzelnen bedeutet dies folgende Kaminmindesthöhen:
Heizungsanlage 17m - bei Olbetrieb, bei ausschließlichem Gasbetrieb 12
m.

Thermische Nachverbrennungsanlage 9 m.
Weiters hat die Einhaltung dieser Bestimmungen zur Folge, daß der
Schwefelgehalt des eingesetzten Heizöles 0, 3 Gewichtsprozent nicht über-
steigen darf.
Hinsichtlich der Anforderungen über den entsprechenden feuerungstech-
nischen Mindestwirkungsgrad sowie über die Begrenzung der Ruß- und
Olemissionen wird auf die Bestimmungen der genannten Verordnung auf-
merksam gemacht. Die Kontrolle dieser Punkte obliegt den im Luftreinhal-
tegesetz genannten Kontrollorganen.

4. Für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit der installierten Abluftreini-
gungsanlagen wurden folgende Bezugswerte festgelegt:
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III. Gutachten des chemisch-technischen Amtssachverständigen der
Umweltschutzanstalt:

Aus der Sicht der Luftreinhaltung sind bei der geplanten Betriebsanlage in er-
ster Linie die Emissionen von organischen Verbindungen, die mit der Verar-
beitung von lösungsmittelartigen Lacken im Zusammenhang stehen, von Be-
deutung. Daneben sind auch die Emissionen der Heizungsanlagen - aller-
dings von untergeordneter Bedeutung - zu berücksichtigen (die von der 2.
Durchführungsverordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen,
BGBI. Nr. 199/84, vorgesehene Begrenzung wird nicht annähernd erreicht).
Durch den geplanten Einbau der thermischen Nachverbrennungsanlage im
Bereich der Trockner kann zwar ein Teil der Lösungsmittelemissionen - ent-
sprechend dem derzeitigen Stand der Technik - reduziert werden. Für die
übrigen Abluftströme ist beim derzeitigen Stand der Technik eine weiterge-
hende Abluftreinigung nicht möglich. Neben der Raumluft, die nur geringe
Konzentrationen an luftfremden Stoffen enthält, ist als Hauptquelle fürorgani-
sehe Verbindungen der Abluftstrom aus den Bereichen Lackierautomat und
Handspritzkabinen anzusehen. Nach den derzeit verfügbaren Unterlagen
kann die Restemission an Lösungsmitteln auf ca. 5 kg/Stunde geschätzt wer-
den. Bei Zugrundelegung einer Kaminhöhe von 12 m resultieren gemäß Aus-
breitungsrechnung nach ONORM M 9440 im Nahbereich der Anlage (ca. 50
bis 70 m Entfernung) max. Immissionskonzentrationen von ca. 0, 3 mg Lö-
sungsmittel/ms. Auf Grund von bereits durchgeführten Untersuchungen kann
davon ausgegangen werden, daß diese Lösungsmittel zu max. 2/3 der Klasse
Il, zu ca. 1/3 der Klasse III nach TA Luft zuzuordnen sind. Nach dieser Richtli-
nie, die in der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet (Osterreichi-
sehe Bezugswerte für diese Problemstellung sind derzeit nicht vorhanden),
sind folgende Grenzwerte für die Immissionsbewertung festgelegt:
organische Verbindungen der Klasse III max. 1, 0 mg/m3
organische Verbindungen der Klasse II max. 0,2 mg/m3
Mit der oben genannten Kaminhöhe wird diese Begrenzung erfüllt, da auf
Grund von Literaturangaben davon ausgegangen werden kann, daß bereits
bestehende Lösungsmittelimmissionen in diesem Gebiet als geringfügig an-
zusehen sind.

Es wird betont, daß die Einhaltung der genannten Begrenzung - verglichen
mit den bisher üblichen Maßstäben - als sehr streng zu betrachten ist, da z.
B. bis vor kurzer Zeit für die Immissionsbewertung von organischen Verbin-
düngen als Hilfsgröße die Beziehung "max. zulässige Immissionskonzentra-
tionen = 1/20 der max. zulässigen Arbeitsplatzkonzentration" herangezogen
wurde. Für die am kritischsten zu bewertende Leitsubstanz dieser organi-
sehen Verbindungen - nämlich Xylol - ergäben sich nach dieser Bewertung
zulässige Immissionsgrenzwerte von 22 mg/m3 (zum Vergleich Klasse II max.

0, 2mg/m3).
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a) Thermische Nachverbrennungsanlage - 20 mg/C/Nm3.
b) Partikelabscheider - 5 mg Staub/Nm3.

5. Bis spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme ist durch ein befugtes
Institut zu prüfen, ob die vorhin genannten Grenzwerte eingehalten wer-
den. Zusätzlich ist für eine genauere Abschätzung der tatsächlichen Emis-
sionsverhältnisse die Lösemittelemission der Hauptspritzanlagen und des
Lackierautomaten zu überprüfen. Die entsprechenden Prüfbefunde sind
der Behörde vorzulegen. Die Festlegung weiterer Überprüfungen liegt im
Ermessen der Behörde.

6. Zur laufenden Kontrolle der Funktionsfähigkeit der thermischen Nachver-
brennungsanlage ist die Temperatur in der Nachverbrennungszone konti-
nuierlich registrierend zu erfassen. Die MeBstreifen sind für mindestens
zwei Jahre aufzuheben und bei Verlangen der Behörde vorzulegen.

7. Zur Überprüfung der angeführten Grenzwerte sind geeignete Meßöffnun-
gen einzuplanen.

8. Im übrigen ist die Anlage plan- und beschreibungsgemäß auszuführen.
Der Sachverständige bemerkt auf entsprechende Anfrage abschließend, daß
auf Grund der vorliegenden Unterlagen die Durchführung eines Probebetrie-
bes nicht für notwendig erachtet wird, da bereits derzeit mögliche Immissio-
nen mit hinreichender Sicherheit abgeschätzt werden können.

Dipl. -lng. Josef Matt e. h.

Der chemisch-technische Amtssachverständige ergänzt auf Befragen,
daß die zur Diskussion gestellte Frage "Zulässige Emission innerhalb eines
Mischgebietes" im gegebenen Fall etwa wie folgt beantwortet werden kann:
Bisher ist nach Wissen des Sachverständigen keine konkrete Regelung über
die zulässigen Emissionen innerhalb eines Mischgebietes vorhanden. Da in
einem Mischgebiet die Nachbarn im Regelfall sehr nahe bei der Betriebsanla-
ge wohnen, ist es zum Schütze dieser Nachbarn üblich, vorhandene Emissio-
nen - soweit nicht technisch reduzierbar - durch entsprechende Ablei-
tungsbedingungen so zu verdünnen, daß auch die nächstgelegenen Nach-
barn nicht unzumutbar belästigt werden. Auch im gegebenen Fall wurde vom
Sachverständigen diese Vorgangsweise auf Grund der bestehenden Wid-
mung gewählt.
Eine altfällige Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Nachbarn wird der
medizinische Sachverständige noch zu beurteilen haben.
Eine unzumutbare Belästigung der Nachbarschaft durch Geruch, Rauch,
Staub, Erschütterung oder in anderer Weise ist meiner Meinung nach bei Ein-
haltung der Vorschreibungen der Sachverständigen auszuschließen.

Dipl. -Ing. Josef Matt e. h.

IV. Gutachten des medizinischen Amtssachverständigen:
Es sind allfällige Auswirkungen der Emissionen der gegenständlichen Be-
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triebsanlage aus medizinischer Sicht zu beurteilen.
Der Befund ergibt sich aus den Einreichunterlagen sowie aus der Sachver-
haltsdarstellung laut Verhandlungsniederschrift vom 6. 4. 1987. Weilers stützt
sich das medizinische Gutachten auf die Feststellungen des gewerbetechni-
sehen und lufthygienischen Amtssachverständigen.
Vom gefertigten Amtsarzt wurde am 17. 4. 1987 ein eigener Lokalaugen-
schein durchgeführt, wobei die örtlichen Verhältnisse besichtigt und das Pro-
jekt durch Herrn Ing. Umlauft erläuert wurde.
Die folgenden geographischen Gegebenheiten sind für eine medizinische Be-
urteilung von Bedeutung:
Die geplante Betriebsanlage ist nahe dem Autobahnanschluß Hörbranz-Loch-
au im Dreieck Autobahn, Allgäuerstraße/Ziegelbachstraße, Krüzastraße si-
tuiert. Die faktische Lärm- und Immissionssituation ist durch den Kfz-Verkehr
auf diesen Straßen bestimmt.
Die dem Projekt am nächsten gelegenen Anrainergebäude befinden sich süd-
ostwärts in ca. 150 m Entfernung (Bodenmüller, Sprattler und Nachbarn).
Weitere Siedlungen sind mehr als 200 m entfernt.
Die Kamine für Heizung und Abluft sollen etwa im mittleren Drittel des Be-
triebsgebäudes lokalisiert sein. Die vorgeschriebene Mindesthöhe derselben
ist aus der Stellungnahme des chem. -techn. Amtssachverständigen ersicht-
lich. In südlicher Nachbarschaft des Betriebsgebäudes befindet sich das
VKW-Umspannwerk, die Hochspannungstrasse sowie der Autobahnan-
Schluß Hörbranz.
In westlicher Richtung befinden sich landwirtschaftliche Flächen bis zum Au-
tobahnzollamt.
Nach Norden ebenfalls landwirtschaftliche Flächen bis zum Wasserwerkge-
bäude als erstes Objekt, etwa 350 m Entfernung.

Folgende Emissionen sind bei dem geplanten Betrieb im wesentlichen in Be-
trachtzu ziehen:
Lärm, Heizungsabgase und Lösungsmittel-Emissionen.
Die Flächenwidmung des Baugrundstückes lautet auf Baufläche-Betriebsge-
biet BB 1, somit sind emissionsarme Betriebe wie in Mischgebieten zulässig.

Hinsichtlich der zu erwartenden Lärmemission wird auf die Ausführungen
des gewerbetechnischen Amtssachverständigen verwiesen. Demnach könn-
te eine störende Lärmemission von mehr als 10 dB über Grundgeräuschpegel
nur in max. 120 m Umkreis vom Betriebsgebäude auftreten. DieAnrainersied-
lungen sind jedoch 150 m und mehr entfernt.
Anders ausgedrückt werden sich die Betriebsgeräusche für diese Anrainer
nicht wesentlich über den Verkehrslärm erheben und wären ab 300 m Entfer-
nung überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Voraussetzung dazu ist, daß die
Auflagen in gewerbetechnischer Hinsicht eingehalten werden.
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Im übrigen ist bei Einhaltung der gewerbetechnischen Vorschreibungen auch
eine ausreichende Betriebssicherheit gewährleistet.
Nachdem im Arbeitsbereich nur ein Tagesbedarf an Lacken und Lösungsmit-
teln gelagert werden darf und im übrigen geeignete brandschutztechnische
Vorkehrungen getroffen werden (auf das entsprechende Sachverständi-
gengutachten wird verwiesen) ist in sicherheitstechnischer Hinsicht keine er-
höhte Gefährdung für die Nachbarn erkennbar; es sind im Betrieb keine Stoffe
vorhanden, die im theoretischen Fall von Brand, Explosion oder Naturereignis
bedrohliche Auswirkungen haben könnten, wie z. B. Giftgas.
Die Heizungsanlage soll überwiegend mit Erdgas oder ersatzweise mit Heiz-
öl leicht betrieben werden können. Über den Betrieb der Heizungsanlage
führt der lufthygienische Sachverständige aus, daß die Bestimmungen der
Vorarlberger Luftreinhalteverordnung sowie der Bautechnikverordnung bei
den vorgegebenen Kaminmindesthöhen immissionsseitig eingehalten wer-
den können. Das bedeutet, daß die Luftbelastung durch die Heizungsabgase
so begrenzt sein wird, daß immissionsseitig eine Erhöhung der Luftbelastung
praktisch nicht feststellbar ist. Die technischen Sachverständigen teilen dazu
mit, daß in dieser Hinsicht eine nach dem Stand der Technik optimale Emis-
sionsbegrenzung erfolgt, mit außerordentlichem Abstand zu solchen Emis-
sionswerten, wie sie nach der Gewerbeordnung durchaus noch zulässig und
vertretbar wären.
Es sind somit die technischen Vorkehrungen sogar umfangreicher, als es für
den unmittelbaren Nachbarschaftsschutz unbedingt erforderlich wäre. Bei
Einhaltung der Kaminhöhen und der zitierten Vorschriften ist eine gesundheit-
liche Gefährdung oder Belästigung nicht zu erwarten.
Die Abluft enthält geringe Mengen Staub, dessen Konzentration bei wirksa-
mer Abscheideeinrichtung bereits emissionsseitig auf die Größenordnung zu-
lässiger Arbeitsplatzkonzentrationen reduziert wird. Deshalb ist immissions-
seitig die Auswirkung vernachlässigbar.
Hinsichtlich Freisetzung von organischen Lösungsmitteln kann, gestützt auf
die Ausführungen und Berechnung des lufthygienischen Amtssachverständi-
gen, folgendes festgehalten werden:
Die Lösungsmittelemissionen werden durch eine thermische Nachverbren-
nungsanlage weitgehend vermindert.
Es verbleibt ein Massenstrom von 5 kg/h. Die maximalen Immissionskonzen-
trationen für den Nahbereich der Anlage werden mit ca. 0,3 mg Lösungsmit-
tel/m3 Halbstundenmittelwert angegeben, davon bis zu 0,2 mg Xylol. Diese
Konzentration ist relativ sehr gering, so daß eine gesundheitsgefährdende to-
xische Wirkung größenordnungsmäßig ausgeschlossen ist. Nachteilige Ein-
Wirkungen auf Nachbarn wären allenfalls inform von Geruchsimmissionen
denkbar. Es liegt jedoch für die Leitsubstanz Xylol die Geruchsschwelle 2wi-
sehen 0,6 und 2, 2 mg/m3. Die berechneten maximalen Immissionskonzentra-
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tionen für Lösungsmittel legen daher so deutlich unter der Geruchsschwelle,
daß in größerer Entfernung vom Objekt nicht mit wahrnehmbarem Lösungs-
mittelgeruch gerechnet werden muß. Der lufthygienische Amtssachverständi-
ge hat ausgeführt, daß mit den vorgeschlagenen Schornsteinhöhen die stren-
gen Grenzwerte nach der TA/Luft1986 eingehalten werden können. Diese Im-
missionsgrenzwerte sind so festgelegt, daß nicht nur gesundheitliche Gefähr-
düngen, sondern auch Belästigungen ausgeschlossen werden.
Auch wenn es nicht von direkter humanhygienischer Bedeutung ist, muß noch
darauf hingewiesen werden, daß es sich bei diesen organischen Lösungsmit-
teln um leicht verdunstende Substanzen handelt, die in der Luft sehr rasch
verdünnt und weitertransportiert werden. Ein "giftiger Niederschlag" auf Fel-
derwiez. B. durch Schwermetallimmissionen ist hier nichtzu befürchten.
Bei Einhaltung der vom lufthygienischen Amtssachverständigen geforderten
Vorschreibungen und Kontrollen erscheint die Wirksamkeit und Funktionssi-
cherheit der emissionsvermindernden technischen Einrichtungen gewährlei-
stet.

Der Grundwasserschutz ist durch geeignete technische Vorschreibungen
des wasserbautechnischen Amtssachverständigen gewährleistet. Hierbei ist
die Lagerung des Heizöles, der Lacke und Lösungsmittel in erster Linie zu be-
rücksichtigen. Das Betriebsareal liegt nicht im Grundwasserschutzgebiet für
den Einzugsbereich des Wasserwerkes Hörbranz.
Zusammenfassend ist keine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder
eine unzumutbare Belästigung durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub und Er-
schütterung zum Nachteil der Nachbarn durch die Betriebsanlage zu erwar-
ten. Aus medizinischer Sicht bestehen gegen die gewerbebehördliche Ge-
nehmigung keine Bedenken.

Dr. med. Wolfgang Neutsch, Amtsarzt

Aus diesen Gutachten ist zu ersehen, wie sorgfältig und genau bei Betriebs-
neugründungen die Beurteilung erfolgt und die Vorschreibungen gemacht
werden. Weiters liegen noch Gutachten vor, wie z. B. des Arbeitsinspektora-
tes, der Brandverhütungsstelle, des Bezirksfeuerwehrinspektors und des
straßenverkehrstechnischenGutachters.

Die Fa. Head hat sich bereiterklärt, alle Vorschreibungen der Gutachter zu er-
füllen.
Für die Gemeinde ist die Betriebserrichtung in mehrfacher Hinsicht von Be-
deutung, besonders jedoch aus der Sicht des Arbeitsmarktes. Immerhin müs-
sen 1500 Personen außerhalb unserer Gemeinde arbeiten. Die Fa. Head be-
schäftigt jetzt schon ca. 70 Personen aus dem Gebiet Leiblachtal und hat noch
eine Anzahl Anmeldungen, die jedoch bis zu einer Entscheidung über die Be-
triebsansiedlung zurückgestellt werden müssen.

11
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RECHNUNGSABSCHLUSS 1986 DES ABWASSERVERBANDES
LEIBLACHTAL

Der Abwasserverband Leiblachtal hat am 1. 6. 1 987 den Rechnungsabschluß
1986 genehmigt, die Beschlußfassung durch die Gemeinevertretung erfolgte
am 2. 6. 1987. Der Rechnungsabschluß umfaßt eine Gesamtsumme von S
7,713.292.-. Nachstehend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten
Ausgaben:
Neubau von Anlageteilen S 1 , 965. 970.-
Schuldentilgung S 887. 311.-
Zinsaufwand S 971. 592.-
Personalkosteninkl. Sozialversicherung S 839.408.-
Stromkosten 31, 045. 718.-
Beseitigung Klärschlamm und Sondermüll S 780. 880.-
Instandhaltung der Anlage
einschließlich geringwertigeErsatzteile S 301. 195.-
chemische Betriebsmittel S 551. 761.-
An Einnahmen sind zu verzeichnen:
Darlehen vom Wasserwirtschaftsfonds S 915. 000.-
Zuschuß des Landes Vorarlberg 31, 170.777.-

AUSBAU DER LINDAUER STRASSE

Die Planung für den Ausbau der Lindauer Straße von derZiegelbachstraße bis
zur Lochauer Straße liegt vor. Es ist vorgesehen, soweit die Grundablösen
durchgeführt werden können, einen beidseitigen Gehsteig zu errichten.
Die Gehsteigerstellung in diesem Bereich ist schon längst notwendig und ein
Wunsch eines Großteils der Bevölkerung des Unterdorfes. Die Straßenbauar-
heiten wurden deshalb notwendig, da der Unterbau sehr schlecht ist. Nach
Auskunft des Landesstraßenbauamtes soll mit den Bauarbeiten im Herbst be-
gönnen werden.

PLANUNG DER GASLEITUNG

Die Stadtwerke Bregenz planen derzeit die Gasleitung vom Gebiet Unter-
hochsteg über Alberloch, Leiblach, Weidach zur Fa. Sannwald und weiter ins
Dorfzentrum. Dieser Plan wird voraussichtlich im Monat Juli bei der Bezirks-
hauptmannschaft Bregenz zur Genehmigung eingereicht werden. Um größe-
re Gebäude und Betriebe bald an das Gasnetz anschließen zu können, drängt
die Gemeinde Hörbranz auf einen möglichst raschen Bau dieser Leitung, so
daß die durch die Olheizungen verursachte Luftverschmutzung reduziert wer-
den kann. Beim Ausbau der Lindauer Straße soll die Gasleitung in den Geh-
steig verlegt werden.
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GELUNGENE RENOVIERUNG ALTER HÄUSER

Bei einer Sitzung des Kulturausschusses waren wir der Meinung, einmal auf
gut gelungene Renovierungen alter Häuser aufmerksam machen zu müssen.
Man spricht oft von Ortsbildpflege und sucht Plätze, die noch verschönert wer-
den könnten.

Leider vergißt man zu oft, all jenen einmal ein herzliches Dankeschön zu sa-
gen, die ihr Haus, ohne Mühen und Kosten zu scheuen, dem Baustil entspre-
chend renoviert haben. So zum Beispiel:

Hans und Maria Sturn, Ziegelbachstraße 53

Hans und Rost Flatz, Allgäustraße 143

13
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Fotofreunde aufgepaßt!
Im Hörbranz aktiv "September 87" wird ein Fotowettbewerb ausgeschrieben.
Das Themawird dann bekanntgegeben.

DerKulturausschuß

ZUM THEMA UMWELTSCHUTZ

Bei der vergangenen Gemeindevertretungssitzung wurde einstimmig die Ver-
gäbe eines Grünordnungs- und Landschaftsplanes an das Umweltplanungs-
büro Mario F. Broggi vergeben. Diese umfassende Planungsarbeitwird sicher
eine große und hilfreiche Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Arbeit in
unserer Gemeinde, besonders bei der Dorfzentrums-Gestaltung, bei der
Siedlungsgestaltung, bei Straßenplanungen, Seeufergestaltung und vieles
mehr. Über den Stand der Planung wollen wir laufend im "Hörbranz aktiv" be-
richten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt bei der letzten Gemeindevertretungssit-
zungwar ein Antrag der Marktgemeinde Lustenau mit folgendem Wortlaut:
"Die Gemeinde Hörbranz verpflichtet sich gegenüber den Müllwerstandortge-
meinden Lustenau und Fußach, im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit und ent-

sprechend den Vorstellungen des Abfallkonzeptes des Landes alle Möglich-
keiten zur Ablallverminderung auszuschöpfen. Dies soll einerseits durch kon-
krete Maßnahmen für die Mülltrennung im Haushalt und in den Gewerbebe-
trieben sowie andererseits durch die Unterstützung von Aktivitäten zur Müll-
Vermeidung geschehen."
Auch dieser Tagesordnungspunkt wurde einstimmig beschlossen. Es ist ja
gar nicht selbstverständlich, daß zwei Gemeinden einen riesigen Müllberg
des ganzen Unteriandes in Kauf nehmen müssen. Der ständig wachsende
Müllberg zeigt ganz deutlich, daß beim Müllproblem jeder einzelne und auch
der Gesetzgeber sensibler und verantwortungsbewußter der Umwelt gegen-
über sein muß. Denn auf Dauer können wir unsere Müllberge nicht nach dem
Floriani-Prinzip auf andere abschieben, denn alle Mülldeponien des Landes
platzen bereits aus den Nähten.
Seitens der Gemeinde wollen wir versuchen, durch Informationen die Bevöl-
kerung zu motivieren, selbst einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.
Zu diesem Zweck haben wir mit einem Abfallberater Kontakt aufgenommen,
damit möglichst viele Bürger fachmännisch und kompetent unterstützt wer-
den können. Auf folgende Punkte möchten wir besonderen Wert legen:
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ABFALL

Tab. 1: Müllzusammensetzung und mögliche
Behandlungsmelhoden

üblich«
Schwankunflsbreita

Irtialts-
Stoffe

PAPIER

GLAS

KUNST-
STOFFE

TEXT1LIEN

HOLZ

VEGE-
TABiLE
ABFÄLLE

1NERTE
RESTE

bis
44%

7,5
bis

14%

5

bis

20%

2

bis
9%

1

bis

4%

18
bis

43%

27,2

11,1

6,0

7.3

mögliche Verwendung:

Wieden/ewerten als:

0 Rohstoff für Karton- und
Papiererzeugung

0 Brennstoff, wenn Qualität
zu gering

Wiedervewerten als:

0 Rohstoff zur Glas-
herstellung

Wieder erwarte n als:

0 Rohstoff, wenn sortenrein
gesammelt

0 Brennstoff, wenn kein
PVC

0 wenn PVC: deponieren

Weiterverwenden als;

0 Bekleidung (kann auch
Kunstfaser sein)
(Sammlung Carilas etc.)

0 Fetzen, Putzlappen (vor-
wiegend Naturtaser)
(Sammlung Rotkreuz etc.)

0 Spezialpapiererzeugung

Verwertung als;

0 ßrennstotf. wenn

chemisch unbehandell

0 Kompost, beiVor-
zerkteinerung, wenn
chemisch unbehandelt

Verwertung als:

0 Kompost

Behandlungsmethoden
volkswirtschaftliche

Bedeutung

ai äj

? i
ä s

+

+

+

+

a

D

E «

a

+

a

+

a

D

D

D

+

D

a

D

D

+

D

D

a

+

ökoiogisch sinnvoll

ökologisch vertretbar

ökologisch wenig sinnvoll

umweltsctiädfich bzw.

ökologisch nicht sinnvoll

4- volkswirtschafllich sinnvoll

volkswirtsch. nicht sinnvoll

Papier wird in Österreich als Roh-
statt von der Papierindustrie drin-
gend benötigt. Es müssen jährlich
300 000 bis 400 000 t impartiert
werden. Daher volkswirtschaftlich
sehr wichtig.

* sofern möglich

Durch den steigenden Anteil der
Kunstfasertextilien eignen sich Alt-
texlilien

immer weniger als Putzlappen.

Bei chemisch behandeltem Holz
können bei derVerbrennung
giftige Abgase entstehen.

Bei guter Trennung kann wertvoller
Kompost hergestellt werden, der
bei dem heute weit fortgeschrit-
tenen Humusmangel der Baden
notwendig ist. Sinnvoller Weg, bio-
genen Abfall dem Boden zurück-
zugeben.

Reste, deren Verwertung ökolo-
gisch nicht sinnvoll ist, da bei der
Aufbereitung bzw. durch das Pro-
dukt Umwettbelastungen ent-
stehen, die jene bei der Primär-
entstehung übersteigen.
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- Beratung der Verbraucher
- Vermeidung von Abfällen
- Fernhalten von Problemstoffen
- Verminderung von Abfällen
- Wiederverwertung
Auf Seite 15 finden Sie eine Aufstellung über Müllzusammensetzung und
mögliche Behandlungsmethoden.

ICH WILL MÜLL VERMEIDEN MACHST MIT?!

UMWELT-CHEMIE-INFO-TEAM

Vorarlberger Chemie-Professoren
Höchster Straße 32

6850Dornbirn
Telefon (05572) 64 9 52

Das zunehmende Interesse vieler Mitbürger für die Thematik der Umweltver-
schmutzung äußert sich auch im Bedürfnis, mehr über die Chemie des All-
tags zu erfahren. Umweltschutz beginnt sicherlich in den eigenen vier Wän-
den. Als Chemie-Lehrer werden wir fast täglich um Informationen gebeten,
welchedie
- Chemie im Haushalt
- Chemie im Garten
- Chemie in Lebensmitteln

- Chemie beim Hobby etc.
betreffen.
Deshalb haben wir uns vor etwa 1 Vz Jahren zu einem Chemie-lnfo-Team zu-
sammengeschlossen. Dem Team gehören an: Dipl. -Ing. Dr. Fritz Danner,
Textilschule Dornbirn; Mag. Dr. Dieter Gunz, BRG Dornbim-Schoren; Mag.
Dr. Josef Mäser, Textilschule Dornbirn; Mag. Dr. Hans-Georg Rusch, HTL
Bregenz.
Wir wollen durch unsere Tätigkeit allen Mitbürgern für Auskünfte zur Chemie
des Alltags zur Verfügung stehen. Die Auskunftsvermittlung erfolgt unbüro-
kratisch und ist kostenlos. Durch den guten Kontakt zur Vorarlberger Umwelt-
schutzanstalt können wir auch bei aktuellen Ereignissen rasch Informationen
erhalten.

Falls Sie Fragen zur Chemie des Alltags haben, rufen Sie uns einfach an oder
schreiben Sie uns. Über eine Tonbandauskunft können Sie die Auskunftszei-
ten erfahren: Telefon (05572) 64 9 52).
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AUFSTELLUNGSORT FÜR CONTAINER FÜR ALTMETALLE GESUCHT

Da bei Albert Caldonazzi keine Altmetalle mehr abgegeben werden können,
wird ein Aufstellungsort für einen Container zur Abgabe von Altmetallen ge-
sucht. Wer bereit ist, einen solchen Container auf seinem Grundstück aufstel-
len zu lassen, wird ersucht, dies umgehend bei der Gemeinde zu melden.

RASENMÄHEN - RÜCKSICHT AUF NACHBARN

Nun sind wir wieder mitten in der Sommerzeit und die Pflege der Rasenflä-
chen bei den Häusern hat wieder voll eingesetzt. So positiv eine gepflegte und
saubere Umgebung der Häuser zu bewerten ist, gibt der Betrieb der Rasen-
mäher besonders zur Mittags- und Abendzeit Anlaß für Ruhestörung und
Streit mit den Nachbarn.
Es wird daher an die Vernunft aller Bürger appelliert, gegenseitig Rücksicht zu
nehmen und die Rasenmäher besonders zur Mittagszeit (ca. 12 bis 14 Uhr)
und abends ab ca. 20 Uhr nicht mehr in Betrieb zu setzen, sowie an Sonn- und
Feiertagen.

BEIM FUNDAMT HÖRBRANZ WURDEN NACHSTEHENDE
GEGENSTÄNDE ABGEGEBEN:

braune Herrengeldbörse mit Inhalt 13. 3. 1 987
braune Herrenhandtasche 16. 3. 1987
weinrote Geldbörse "HB" 16. 3. 1987
DM-Banknote 20. 3. 1987
Herrenknirps 26. 3. 1987
altes Kanu 29. 3. 1987
offener Geldbetrag 31. 3. 1987
dunkelblaue, kleine Geldbörse mit Kette 31. 3. 1987
weinrote Geldbörse mit Inhalt 3. 4. 1987
graue Leder-Fingerhandschuhe 28. 3. 1987
braune Geldbörse 8. 4. 1987
4Schlüssel, blauer Anhänger "TenterStefan" 21. 4. 1987
1 Schlüssel 21. 4. 1987
weiße Imitat. Lederjacke 23. 4. 1987
offener Geldbetrag 6. 5. 1987
hellbraune Schlüsseltasche mit Reißverschluß, 2 Schlüsse! 8. 5. 1987
weinrote Schlüsseltasche mit Reißverschluß, 2 Schlüssel 18. 5. 1987
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Die Anzüge eignen sich für fast alle gefährlichen Stoffe, jedoch sind die Ein-
satzzeiten verschieden lang, je nach Konzentration des Getahrenguts, mit
dem der Träger des Anzugs in Berührung kommt. Im Einsatz sind immer zwei
Mann und zwei stehen in Bereitschaft. Es ist für die Männer im Einsatz eine
ausgezeichnete körperliche und physische Verfassung erorderlich. Der Füh-
rer des Trupps hat im Schutzhelm Kopthörer und kann sich über ein Kehlkopf-
mikroton problemlos mit anderen Funkern verständigen. Diese Männer kön-
nen auch aus 30 m Entfernung mit Afemluft versorgt werden. Die komplette
Ausrüstung für vier Mann kostet S 300. 000. -.
Der alte Opel Blitz, Bj. 1956, ist natürlich für solche Einsätze nicht mehr geeig-
net, zudem nach über 30 Jahren wertvoller Dienste sehr reparaturan fällig und
vom TU V 'nur mit Widerwillen für ein Jahr als fahrtüchtig erklärt.

Übernahme des Ope! Blitz im Jahre 1956 durch Kommandant und Bürgermeister Georg Flatz.

Die Gemeindevertretung hat darum am 2. 6. 1987 beschlossen, zwei neue
Fahrzeuge anzukaufen:
1. Ein VW-Bus (Ko - Funk), Mannschaffswagen, neun Mann. Dieses ist das
schnellste Auto der Wehr, fährt als erstes mit zwei bis drei Mann voraus und
gibt dem Einsatzleiler die Möglichkeit, sich einen Überblick der Situation zu
verschaffen und der anrückenden Mannschaft über Funk die notwendigen
Anweisungen zu geben. (Kein Feuerwehrmann weiß, was ihn am Einsatzort
erwartet. ) Nach wenigen Minuten rückt dieses Fahrzeug (wenn erforderlich)
wieder ins Gerätehaus ein, um weitere Verstärkung zu holen, denn es müssen
bei größeren Einsätzen bis zu 50 Mann befördert werden. Kosten: S
370. 000.-.
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VERLUSTMELDUNGEN

zwei Schlüssel mit rotem Makramee-Anhänger 17. 3. 1987
dunkelblaue Geldbörse mit Schweizer Franken 20. 3. 1987
gelbe Sporttasche "Raiffeisen" mit Inhalt 23. 3. 1987
goldene Armkette mit Glieder 1. 4. 1 987
schwarzer Overall 1. 4. 1987
grüne Strickmütze 3. 4. 1987
Damenuhr, weißes Ziffernblatt und Band 9. 4. 1987
2 Schlüssel in kleiner schwarzer Mappe 16. 4. 1987
Damenschirm, braun-blau gemustert 21. 4. 1987
weinrote Geldbörse mit Inhalt 21. 4. 1987
schwarze Damengeldbörse mit Inhalt 24. 4. 1987
3 Schlüssel mit Anhänger "H" 27. 4. 1987
Schlüsselbund mit Druckknopf 27. 4. 1987
goldene Krawattennadel mit Perle 28. 4. 1987
Schlüsselbund mit "P", 10 Schlüssel 4. 5. 1987
braune Schlüsseltasche mit ReißverschluB, ca. 5 Schlüssel 4. 5. 1 987
blaue Mantelschürze 4. 5. 1987
braunes Mäppchen mit Ausweispapieren 15. 5. 1 987
3 bis 4 Schlüssel am Ring, 4Tiere als Anhänger 18. 5. 1 987
schwarze Geldbörse mit Papieren 19. 5. 1 987
dunkelrote Geldbörse, altes Modell 19. 5. 1 987
4 Schlüssel mit braunem Anhänger, rosa Ring 22. 5. 1987
kleine Babypuppe 25. 5. 1987
dunkelbraune Angorajacke 27. 5. 1 987
weinrote Einkaufstasche 27. 5. 1987
Herrenarmbanduhr, schwarzes Band 3. 6. 1987
braune Schlüsseltasche mit 3 Autoschlüsseln 9. 6. 1987
1 Autoschlüssel Marke "Nissan", schwarzer Griff 9. 6. 1987

VEREINSLEBEN - GEMEINSCHAFTSLEBEN

INFORMA TION DER FEUERWEHR!

Gesamt wird in den Jahren 1987 und 1988 die Feuerwehr Hörbranz um rund
2, 5 Millionen Schilling ausgerüstet und auf den neuesten technischen Stand
gebracht. Der Bund hat aus Mitteln des Katastrophenfonds Vollschutzanzüge
für Ge fahrengutun falle zur Verfügung gestellt.

18



61oft^
AltflVJ

2. EinSteyr9S 18, 8, 5 Tonnen gesamt neun Mann Besatzung. DieserLKWist
mit vier Atemschutzgeräten ausgerüstet, die während der Fahrt angezogen
werden können. Anschließend an das verlängerte Fahrerhaus, also im miltle-
ren Drittel, ist die Ausrüstung für technische Einsätze: das sind Kfz-Unfälle,
Hochwasser, Ölaustritte, Gefahrengutunfälle, Verkehrswege frei machen
usw. Für solche Einsätze sind vorhanden: Vollschutzanzüge, Hebekissen,
Motorsäge, Trennschleifer, Stromerzeuger, Bolzenschneider, Dichtungsma-
terial, Werkzeuge usw.
Das letzte Drittel ist für Löschzwecke ausgerüstet und enthält: 1 tragbare
Pumpe (TS 8), 22 B Schläuche, 12 C Schläuche, Schaumhr, Strahlmhre, die
notwendigen Armaluren usw.
Die Bestückung dieses Autos belauft sich auf ca. S 400. 000. -, wovon ein er-
heblicher Teil durch die Feuerwehr selbst finanziert wird. Gesamte Kosten des
Fahrzeugs: ca. 1, 7 Mio. Schilling.
Weilers wurde die Anschaffung neuer Piepser notwendig, weil von der Post
(zuständig für deren Bewilligung) die alten nur noch bis Dezember 1987ge-
nehmigt wurden.
Alle technischen Einrichtungen und Verbesserungen sollten voraussichtlich
bis zu unserem 75-Jahr-Jubiläum vom 26. bis 28. August 1988 abgeschlossen
sein.

Alfred Berkmann, Kdt.

PREISVERTEILUNG DES BLUMENSCHMUCKWETTBEWERBES

Am 13. 5. 1987 fand im Leiblachtalsaal die Preisverteilung des Blumen-
schmuckwettbewerbes 1986 statt. Dieser Wettbewerb wird schon seit vielen
Jahren durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein durchgeführt. Bei
dieser Veranstaltung hielt Prof. Toni Lampert aus Rankweil einen Vertrag mit
Lichtbildern über "Blumen am Haus und im Garten".
Der Musikverein übernahm die musikalische Gestaltung des Abends. In groß-
zügiger Weise hat die Gärtnerei Bühler eine große Anzahl von Blumen als
Preise gestiftet und den Saal geschmückt.
Wir können feststellen, daß in unserer Gemeinde sehr viele Häuser und Gär-
ten einen wunderschönen Blumenschmuck aufweisen. Dies macht eine Ge-
meinde für die Bewohner und Gäste lobenswerter und sie fühlen sich hier
wohl.

Alle Hausbesitzer sind auch heuer wieder aufgerufen, großes Augenmerk auf
den Blumenschmuck zu legen und ihnen sei jetzt schon recht herzlich für ihre
Mühen gedankt.
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Sieger der Sternwertung der Landesjury, v. l. n. r, : Hedwig Suppan, Berthilde Matt, Fini Natter,
Maria Merk, nicht auf dem Bild ist AgatheRupp.

SCHÜTZENVEREIN HÖRBFfANZ WÄHLT NEUEN
OBERSCHÜTZENMEISTER

Nach 15jähriger umsichtiger und verdienstvoller Tätigkeit als Oberschützen-
meister des Schützenvereines Hörbranz gab Helmut Sinz bei der Jahres-
hauptversammlung am 13. 3. 1987 seinen Rücktritt bekannt.
Es war nicht einfach, für dieses Amt einen Nachfolger zu finden. Die verant-
wörtlichen Funktionäre jedoch sagten sich, daß so ein fraditionsreicher Verein
mit seiner 135jährigen Geschichte nicht so einfach aufgegeben werden darf.
In der Vergangenheit haben sich Mitglieder und Funktionäre immer wieder be-
müht, die Bedeutung des Schießwesens zu dokumentieren, früher als Vertei-
digung der Heimat, dann aber immer mehr den Schießsport als körperliche Er-
tüchtigung und sinnvolle Bewältigung der Freizeit, insbesondere für junge
Menschen gesehen haben.
In der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. 6. 1987 im Gasthaus
"Rose" wählten die anwesenden Mitglieder Peter Maly, wohnhaftin Hörbranz,
Raiffeisenplatz 5, zum neuen Oberschützenmeister. Auch weitere Funktionä-

21



6ft^%
AimvJ

Thomas Jochum in der Pause des Finalkampfes
um den Titel be/ der Osterr. Jugendstaatsmei-
sterschaft (Greco). Obmann Siegfried Schuh
(hier als Betreuer) und Gernot Schuh.

Einsätzen können nicht alle einzel-
nen Erfolge angeführt werden. Der
"Supererfolg" von Norbert Ratz - 2.
Platz auf der Allg. Staatsmeister-
schaft, den 3. Platz erreichte Hubert
Jochum - sei erwähnt.
Ausführlich zu berichten über die 1.
Plätze von Gernot Schuh und Hüs-
seyn Akpinar beim international
stark besetzten Schüler- und Ju-
gendturnier in der Schweiz, die Lan-
desmeistertitel in der Allg. Klasse
von Werner Schuh und 'Norbert Ratz
und nicht zuletzt der Junioren-Lan-
desmeistertilel von Trainer Dietmar
Schuh, würden den Rahmen der ge-
bolenen Berichterstattungsmöglich-
keiten weit überschreiten.

Mit sportlichen Grüssen
ACHörbranz

ÖSTERR. VEREIN FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE - SVÖ

Am 16. Mai W87 fand auf dem Abrichteplatz der Ortsgruppe (Autotiahnzoll-
amt) eine Prüfung statt. Trotz des schlechten Wetters konnten wir allen zwölf
Hundesportlern zur bestandenen Prüfung gratulieren. Wir möchten uns auf
diesem Weg nochmals bei allen Helfern recht herzlich bedanken; insbeson-
dere Herrn Paul Werner für die Bereitschaft und zur fairen Fährtenarbeit sowie
Herrn Gerd Schmitzer als Schutzhelter.
Bedingt durch das Regenwetter mußten wir leider auf Zuschauer verzichten.
Es ist unser Anliegen, zu zeigen, was man mit einem Hund alles erarbeiten
kann und darzustellen, daß diese nicht nur sogenannte Bestien sein können.
Sollten Sie Interesse haben, besuchen Sie uns. Wir stehen für Fragen gerne
zur Verfügung. Derzeit läuft unser Abrichtekurs jeden Samstag ab 14. 30 Uhr.
Dieser setzt sich aus verschiedenen Rassen zusammen. Man kann jeden
H und zum Gehorsam erziehen. Wir würden uns freuen, Ihnen einiges zeigen
zu können.

Der Vorstand
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Der neue Oberschützenmeister Peter

Maly.

re wurden für eine Funktionsperiode von
drei Jahren neu gewählt: 1. Schützenmei-
ster: Alois Maly, 2. Schützenmeister: Ste-
tan Hagen, Kassier: Alfred Schupp, Sub-
kassier: Rüdiger Lippitz, Schritttührer: Re-
nate Wild, Zeugwarte: Helmut Sinz und Os-
kar Pirker, Schützenräte: Rüdiger Lippitz
und Klaus Maly, Match warte: Lothar Köhler
und Klaus Maly, Fähnrich: Richard Siebma-
eher, Kassaprüfer: Winfried Grabher und
Oskar Pirker.

Der neue OSM Peter Maly dankte in herz-
lichen Worten dem zurückgetretenen OSM
Helmut Sinz für seine aufopfernde, ver-
dienstvolle Tätigkeit in den 15 Jahren sei-
nes Wirkens für den Verein und gab seiner
Freude Ausdruck, daß Helmut dem Verein
als Zeugwart weiterhin mit Hat und Tat zur
Se/te stehen wird.

An Aktivitäten ist ein Schüblingschießen im Herbst, das traditionelle Nikolaus-
schießen im Dezember und voraussichtlich im März 1988 wieder das Ortsve-
reine-Luttgewehrschießen vorgesehen.
Somit sind im Schützen verein Hörbranz die Weichen für eine geregelte
schießsportliche Betätigung wie auch für ein geordnetes Vereinsleben wie-
derum gestellt.

Alfred Schupp

2. QUARTALSBERICHT DES AC HÖRBRANZ

Der Ringsport befindet sich momentan in der Hauptsaison. Auf 23 Turnieren
und Meisterschaften wurden 1987 bis jetzt 354 Kämpfe von den Aktiven des
A C Hörbranz absolviert.
Zehn 1. Plätze, vier 2. Plätze undsieben3. Plätze waren die ansehnliche Aus-
beute. Acht Int. Turniere wurden mit gutem Erfolg besucht. Unser derzeit si-
eher agilster Ringer ist Thomas Jochum, welcher bei sechs Int. Turnieren
(dreimal vom OARV nominiert) dabei war. Gekrönt wurde sein Fleiß mit dem
Osterr. Jugendstaatsmeisfertitel (Foto) am 16. 5. 1987inLinz. Bei der Osterr.
Jugendstaatsmeisterschaft am 14. /15. März 1987 in Klaus konnte Gernot
Schuh einen Titel erringen. Überraschend die Ausbeute bei der Vorarlberger
Jugendmeisterschaft am 9. 5. 1987. Von vier angetretenen Ringern gab es
drei 1. Plätze von Gemot und Werner Schuh und Thomas Jochum. Joachim
Igl mußte mit dem undankbaren 4. Platz verlieb nehmen. Bei der Masse von
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gen von Spazierwegen geradezu zu fördern? Kann dies nicht auch bei der
Ruggburg möglich sein? Wie lange werden Spaziergänger, die die Ruggburg
besichtigen wollen, noch ausgesperrt?
Der große HeimatforscherJ. F. Vonbun veröffentlichte im Jahre 1847sein viel-
gelesenes Büchlein " Volkssagen aus Vorarlberg". In dieser Schritt ist auch die
Geschichte vom "Fräulein von der Ruggburg" enthalten, eine Sage, die in den
Erzählungen der älteren Hörbranzer noch vorkommt. Da jedoch auch die
Sprache einem steten Wandel unterworfen ist und zudem Hörbranz auf Grund
der starken Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten seinen ursprünglichen
Dialekt auch fortwährend änderte und anpaßte, soll diese alte Sage im allen
Hörbranzer Dialekt hier wiedergegeben sein. Für manchen, der sich für die
Sprache interessiert, mag es interessant sein zu erfahren, wie man vor einein-
halb Jahrhunderten in Hörbranz gesprochen hat. Ja man darf nicht einmal sa-
gen im Leiblachtal, denn jede Gemeinde hatte ihre eigenen feinen Sprachun-
terschiede. Wer von der jungen Generation kann auf Anhieb mit den Aus-
drücken "manne, briegge, etzeda, hiine, niena" usw. etwas anfangen? Wohl
geht der Sinn meist aus dem Texthervor, sind aber diese oder andere Wörter
noch im täglichen Wortschatz enthalten 7
Zum Abschluß der kurzen Einleitung sei wieder einmal die Frage gestattet (die
auch immer wieder von der Bevölkerung gestellt wird): " Wie lange wird der Of-
fentlichkeit der freie Zugang zur Ruggburg noch verwehrt bleiben 7 Kann der
Besitzer das Gelände, das von/eher frei zugänglich war, auf,ewige Zeiten'
sperren? Wird von den Parteien, Kulturausschüssen und Fremden verkehrs-
vereinen des Leiblachtales, die doch ein berechtigtes Sachinteresse haben
(sollten), in dieser Richtung energisch genug vorgegangen?" Das meint einer
von vielen, die die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben haben, frei und un-
gehindert die zwischenzeitlich bereits stark verwachsene Ruggburg (vom Tal
kaum mehr zu sehen) aufsuchen zu können.

Die 1847 aufgeschriebene Sage lautet:
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AUS DER GESCHICHTE UNSERER HEIMAT

GESCHICHTLICHES UND KRITISCHES ZUR RUGGBURG von Willi Rupp

So sah die Ruggburg vor 50 Jahren aus: Ein gerodetes Burggelände, eine ge-
wältige Mauer steht thronend am Abhang und weit öffnel sich das Land ins
Schwäbische hinüber. Zahlreiche Besucher fanden den Weg zur ehemaligen
Raubritterburg des Hans von Rechberg. Die Ruggburg war eine Fremdenver-
kehrsattraktton, auch Wanderungen mit Schülern zum besseren Geschichts-
Verständnis wurden unternommen.

Damit ist seit etlichen Jahren Schluß: Der Besitzer (ein Richter) hat das ge-
samte Burggelände gesperrt. Als Begründung mußten Vsrunreinigung des
Geländes, Beschädigungen des Mauerwerkes und das gelegentliche Herum-
treiben von "Jugendbanden "herhalten. Es mag dies auch alles in irgendeiner
Weise zutreffen oder zugetroffen haben, nur tragt man sich: Wenn alle Burg-
besitzer so handeln würden ? Dann könnte man gar keine Burg mehr üesichti-
gen. Noch einige Fragen seien erlaubt: Erstens stellt sich die Frage, warum
das Gelände dermaßen verwachsen ist. Will der Eigentümer darüber den
Mantel des "Nichtsehens" und damit des Vergessens hüllen? Zweitens: War-
um (s/es in Lochau möglich, eine Burgruine (Alt-Hofen) zu restaurieren und öf-
fentlich zugänglich zu machen, bzw. den öffentlichen Zugang durch das Anle-
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seit: ,Do traget de Kneiel in Taiuiewald ufie,
bis er d'SeeI ßndet vum Kneiel, denn erfahret

ihr b'stimmt, g'streng- Freile, was Kummer und
Sorg ist.'

Mi Freile nimt de Kneiel, und goht munter
in Tannewald uffe. Etzeda fangt es a langsam
z'dimmera und mit der Dunkle g-oht de Kneiel
us, und mim Freile blibt a Bomnuss, uf die der

Kiieiel ist g'wunde gsi, i der Hand, und die
Bomnuss ist d'Seel vum Kneiel, und mi Freile
sieht i, was ,Kummer und Sorg' ist. Denn des
zart Diiig steht etzeda im a scliwarze Tanne-
wald moetterseelgs alloa, woasst kocn Weag,
koen Steag-zum Schloss zruk, hot Hunger und
Durst, hot nix z'easse und nix z'trinke, möcht
schlofe und bot koe Bett, macht si wärme und

hol koe Stube. Do fangt äs a z'briegge und ver-
spricht, weiin äs wieder zu Litte kum, gang äs
i d's Kloster. Drut goht äs allad'witer i d' Tanne
und Foalire, und beathet vorm ani, und der kalt
Nachtluft verzuslet em d'Loke. Mit oamol sieht
äs a Liechtli dur d'Taniie, und schreit uf vor

Froide und g-oht uf's Lieclttli zue, und kunt zu
nar Hiitte und kloket. An alts buckelegs Wible,
a Liecht i der Hand, thuet uf. ,Hom me doch

^yiiß^an^
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'S Freile vu Rukburg

l' der Rukburg ist vor Zite a Freile
gsi, das schönst i der Geg-ed. Menge Ritter hei
's welle zur Froue; aber 's Freile ist nomma

viel z'urnstli gsi, und hol il welle manne. Nu,
amole goht es am a übe<I spaziere, uiid trifTt a
Beatlare a , die just am Weag daiia striket. Die
klagt dem Freile d'Noth und brieg-get und ver-
zellt, was sie sclio hei mitg-'macht im trurige
Leabe : ,Ilir tliätet 's it glaube, g'streng Freile,
was i miiier Leabtag- lio g'litte! Kcak darf i
säge: wiir der Himmel an Bog-e Papier, und
fl'Stenie ilob d'Schriber, un<l der Bodesee dunda
mithalban Hafa voll Dinte: schouet, sie kintet 's
it verscliribe, was i Iio g'litte. Jo, g'streiig Freile,
Dir wisset tialt il, was Kummer und Sorg
ist!' Mi Frelle schmöllelet: , Was Kummer und

Sorg ist? - Wible, ei do honder an Gulde, etz
säget, was Kummer und Sorg ist. ' 'S Beatler-
wible aber ^it dem Freile de Kneiel Garn und
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iiber Nacht' seit 's Freile, , i bi verdwiert uiid
find koeii Weag meli liom/ - ,Nu , so sei äs/
seit 's Moetterle, und fiilirt 's Freite i d'Stube,

,aber' seit äs, ,des Ding- is il sicher, mi Freile,
i fiircht, der Ja^-er kuin. Des ist an wilde,
udreassene Kerle, der nix, was Mensch lioasst,
lidewitl, nu mir tliuet er iiix, i sei sclio g-'schla-
ge giiue, seit ar, mit mim üiikel. Tiig'wis sollt
ar fürt und passet uf's Hocligwild , uiiil a Gott
will, kumt ar tiiiiiiacht iiimma/ 'S Frcile loset
lind schniif'et voll Kummer und Sorge. Uf oamol
Iiört mas beallc «nd hiiiie, iiiid der Jäger ist vor
Hütte und fluecliet. 'S Freile, stucliewiiss vor
Schreke, spring-t uf uiid will llielie, al>er iiiiter
der Thiicr vcrkuiit äs dem Jäger, und der zieht
sin Säbel und liout em das {latteria: Hoor ab. S
Freile ist frouli s'si» ^ass em ^e Kopf noch ist
sto blieba, und loiift im Wald fürt.

Das is e-'sctieahe im Herbst. Aber dem Jä-

g'er is vu der Zit a iiimma meh wohl g-si. 'S Bild
vum seile Fruile ist em , wo sin Zorn ist verro-

clia gsi, alwil vur d' Seel ku. Stundewis sclieut
ar 's Freiles Hoor a, uiid siiiiiet und loaret. Er
»nacht Kräiizle und Bliimle us 'am Hoor, und

Iiieget si a, und brieg-get. , VVible', seit ar amol

i>i <nm, lyu<jWV;
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zu sinar Wirthscliäaftere, , WibIe,' seit ar, , mi
risst äs etzt witer, i gang, und suech mer des
Freile, ohne dea Engel kanis nimmer prästiere^
die und ko andere/ Und der Jäger zieht fürt
mitte im Winter, und golit wislos va Schloss
zu Scliloss, aber niena findt ar aFreile, das sim
Scliälzle Iiätl'g-'gficliet. Endli kunt ar im Schwo-
beland in a Kloster iiiiil beatlet a Suppe. Wer
git em se? - o 's Freile va Rukburg. Stuclie-
wiiss wearut beide und d' Klosterfrau schlecht

^sclineall wieder Thiier zue; fler Jäger lit aber
am andere Morge verfrore bir Pforte.
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IM LEBENSKREIS

GEBURTEN

Lora Franziska Elisabeth, Heribrandstraße 83
Brunner Kevin, Straußenweg 37
Schiert Ralph Andreas, Allgäustraße 100
BrunnerJanina Mirjam, Richard-Sannwald-Platz 4
Hödl Stefanie, Grenzstraße 15
TodorovicAnita, Weidachweg2
Filz Tanja, BirkenwegS
Schüler Fabian Ludwig Arnold, Grenzstraße 8
MalangJacqueline Maria Elisabeth, Salvatorstraße 56
Lau Johannes, Am Sportplatz 1
Helel Katharina, Grenzsfraße 15
Mühlebach Gabriela, Lindauer Straße 12
Gomm Corina, Leiblachstraße 3
Tömel Michael, Lochauer Straße 87
Fuchs Florian, Allgäustraße 1'11
Karababa Ramazan, Römerstraße 30
KOcük Mehmet, Backenreuterstraße 51
Beer Nathalie, Richard-Sannwald-Platz 6
Kornthaler Daniela Anna, FlurwegS

EHESCHLIESSUNGEN BEIM STANDESAMT HÖRBRANZ

Schmid Peter, Hörbranz
mit Ibele Julia Annelies, Hörbranz

Pösendorter Manfred, Hörbranz
mit Böhler Monika Gabriele, Hörbranz

Achberger Raimund Josef, Hörbranz
mit Wimmer Brigitte, Lindau

Eienbach Eugen Georg Ferdinand, Möggers
mit Karin Irmgard Schoaß, Möggers
Notdurtter Roman, Hörbranz

mit Kavalierek Hannelore, Dornbirn

Hehle Elmar, Hörbranz
mit Lais Sibylle Maria, Hörbranz

27. 3. 1987

27. 3. 1987

3. 4. 1987

24. 4. 1987

24. 4. 1987

24. 4. 1987
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Eleltheriadis Georg, Lauterach
mit Fink Lydia, Hohenweiler 28. 4. 1987
Mag. Blum Gerald Alfons, Höchst
mit Küzler Isabella, Möggers 30. 4. 1987
Köberle Anton Josef, Hörbranz
mitNussbichlerEdeltraud, Höchst 30. 4. 1987

LuxGilbert Marion Rene, Hörbranz
mit Braun Andrea Hermine, Hörbranz 30. 4. 1987

Gerbis Josef Winfried, Hohenweiler
mitReichartDunja Maria, Hohenweiler 8. 5. 1987
Sigg Rudolf AI fons Anton, Hörbranz
mitSteffan Margit Mathilde, Hörbranz 4. 6. 1987
King Elmar, Hörbranz
mitBirnbaumerBirgitRosmarie, Grenzstraße4 4. 6. 1987
Schlächter Johannes Peter, Hörbranz
mit Protopow Jasmine, Hörbranz 9. 6. 1987

STERBEFÄLLE

GarciaAlbertina, Europadorf 19 25. 3. 1987
Meier Sofian, Leonhardsstraße 23 5. 5. 1987
Flickmann Adelheid Brunhild, Ziegelbachstraße 58 18. 5. 1987
Sigg Katharina, Allgäustraße 153 3. 6. 1987
SchlatterRosa Ursula, Weidachweg 13 9. 6. 1987

HOHE GEBURTSTAGE

80 JAHRE UND ÄLTER IM DRITTEN VIERTELJAHR 1987

Steurer Sophie, Heribrandstraße 14 3. g. 1883
Stantejsky Maria, Lochauer Straße 85 3. 7. 1895
Kastrowsky Wally, Rosenweg25 28. 7. 1898
Mangold Maria, DiezlingerstraSe 34 1 7. 8. 1899
Mist Michael, Kirchweg 35 9. 9. 1900
ObexerMechthilde, Haribrandstraße 14 21. 9. 1901

30 31
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Boch Maria, Ziegelbachstraße 59
Bargehrjosefine, Ziegelbachstraße 49
EckerHilda, Heribrandstraße 14
Grabherr Eduard, Huggburgstraße 6
BossJuliane, Lochauer Straße 9
Hämmerte Wilhelmine, Salvalorstraße 39
Leiner Josef, Sägerstraße 5
Szepesi Etelka, Lochauer Straße 77
SchmidAnna, Rosenweg 17
Schwärzler Siegfried, LeiblachstraBe 34
Winder Peter, Huggburgstraße 14
Walter Balbina, Bergerstraße 42
Leithe Ulrich, Lindauer Straße 42
Ziesel Andreas, Bruder Willibald, Salvatorkolleg
Hiebeler Maria Christine, Hochstegstraße W
Dütsch Rosa Martha, Josef-Matt-Straße 21
Scherz Maria, Backenreuterstraße 26
Engelhart Klara, Allgäustraße 89
Heidegger Judith, SägerstraBe 1

19. 8.
4. 9.
4. 8.

19. 8.
20. a.

4. 7.
11. 7.
24. 9.

6. 7.
27. 9.

5. 8.
23. 8.
77. 9.
77. 9.

1. 7.
15. 7.

4. 8.
23. 5.

7. 9.

1902
1902
1902
1903
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1905
1906
1906
1907
1907
1907
1907
1907

DIES UND DAS

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE IN HÖRBRANZ/HAUPTSCHULE

Juli 1987 bis Oktober 1987
Juli und August kein Gottesdienst
Samstag, 12. September: 18 Uhr
Samstag, 10. Oktober: 17 Uhr

VERWERTUNG VON GARTENSTRÄUCHERN

Aste, Garten- und Heckensträucher etc. ergeben wertvollen Humus, wenn sie
mit einem entsprechenden Häcksler bearbeitet werden. Bei uns in Hörbranz
kann solches Material bei Franz Hehle, Ziegelbachstraße 46 (Tel. 34 3 92) ab-
gegeben werden. Nutzen Sie bitte diese Gelegenheit.

SOMMERFEST 40 JAHRE FC HÖRBRANZ

Zum 40-Jahr-Jubiläum des FC Hörbranz findet vom 31. 7. bis 2. 8. ein Zellfest
beim Sportzentrum statt. Samstag und Sonntag ist Ortsvereinelurnier. Frei-
tagabend spielt das " Tiroler Echo". Samstagabend spielen die "Blue Birds"
und die " Weißachtaler" und am Sonntagabend die "Bodenseespatzen".
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